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Einleitung 

„Es wäre keine große Übertreibung, 
wenn man das 20. Jahrhundert, dem 
man schon alle möglichen Charakte-
ristika nachgesagt hat, als das Jahr-
hundert der Enteignung bezeichnen 
würde.“1 

§ 1 Fragestellung des internationalen Enteignungsrechts 
§ 1 Fragestellung des internationalen Enteignungsrechts 

Jeder Staat verfügt über seine eigene Rechtsordnung. Diese Rechtsordnungen 
sind im Ansatz voneinander unabhängig. Schafft, entzieht oder beschränkt ein 
Staat ein subjektives Recht, gilt dies zunächst nur für seine Rechtsordnung, 
also für das subjektive Recht, das seine Rechtsordnung hervorbringt.2 Auch 
fremdstaatliche (gleichbedeutend: ausländische) Enteignungen3 als zu be-
stimmten Zwecken vorgenommene Einwirkungen auf subjektive Rechte wir-
ken aus eigener Kraft nie unmittelbar in die deutsche Rechtsordnung hinein, 
auch wenn sie Rechte an im Enteignungsstaat befindlichen Sachen betreffen.4 
Dass die Rechtsordnungen getrennt sind, ist im Grundsatz unstreitig.5 Es wird 
aber, zumindest in der Diktion, nicht immer ausreichend beachtet.6 

                                                             
1 Ferid, IPR, 1986, Rn. 7-123. 
2 Vgl. zur Pluralität subjektiver Rechte näher Wengler, FS Universität Berlin 1955, 

304 f. 
3 Näher zum internationalenteignungsrechtlichen Begriff der Enteignung unten § 9 I 1. 
4 Zu Recht stellt Schweizer, Rechtsprobleme, 1979, 119 fest: Es „haftet der Redewen-

dung, ein Recht sei enteignet, eine Spur von Leichtfertigkeit an, weil eigentlich im glei-
chen Atemzug gesagt werden sollte, in welchem Geltungsraum dieses Recht enteignet 
gilt.“ 

5 Weiß, Anerkennung, 1932, 4, 30; Rheinstein, RabelsZ 8 (1934) 282 f.; Schwarz, Aner-
kennung, 1935, 4; Neumeyer, IntVwR IV, 1936, 173, 175, 299; Beitzke, JZ 1956, 673; 
Reichert, WM 1961, 3 f.; König, Anerkennung, 1965, 23, 105; Vogel, Anwendungsbereich, 
1965, 126; Wiethölter, BerGesVR 7 (1967) 155; Ferid, FS Dölle 1963, Bd. II, 130; Berber, 
VR I, 1975, 309; Schwander, Sonderanknüpfung, 1975, 81; Siehr, RabelsZ 52 (1988) 84; 
MüKo-Kreuzer, 1998, Rn. 16 zu Art. 38 EGBGB Anh. III; ders., IPRax 1990, 366 l.Sp.; 
Ohler, Kollisionsordnung, 2005, 44 f., 50. 

6 Zu abweichenden oder missverständlichen Stellungnahmen unten § 4 II 1 Fn. 24. 
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Während die Rechtsordnungen nach diesem Grundmodell rechtlich vonei-
nander unabhängig sind, bestehen zwischen den Staaten vielfältige tatsächli-
che Verbindungen: Personen können ihren Aufenthaltsort oder Wohnsitz in 
andere Staaten verlegen, Sachen können ins Ausland verbracht werden, Un-
ternehmen können sich über die Landesgrenzen erstrecken, eine Person kann 
Eigentum in mehreren Staaten erwerben oder Rechtsbeziehungen zu Personen 
unterhalten, die im Ausland wohnen, und Ähnliches. Letztlich im Interesse 
der Rechtsunterworfenen sollte eine Rechtsordnung den Verwicklungen, die 
durch Vorgänge in anderen Rechtsordnungen entstehen, Rechnung tragen.7 
Doch ignorierte ein Staat alle fremdstaatlichen Enteignungen, läge auch darin 
eine selbständige Stellungnahme. Die deutsche Rechtsordnung muss sich zu 
ausländischen Enteignungen verhalten. Sie kann nicht offenlassen, wem aus 
ihrer Sicht das enteignete Recht zugeordnet sein soll.  

Vor diesem Hintergrund zeichnet sich die Frage des internationalen Ent-
eignungsrechts ab.8 Sie lautet: Unter welchen Voraussetzungen sollte die 
privatrechtsgestaltende Wirkung, die eine fremdstaatliche Enteignung in der 
Rechtsordnung des Enteignungsstaates hervorbringt, in die deutsche Rechts-
                                                             

7 Vgl. Wengler, RabelsZ 16 (1951) 24 ff.; ders., FS Universität Berlin 1955, 325 f., 350; 
ders., IntRDipl 1 (1956) 203; Meessen, AöR 110 (1985) 407. 

8 Siehe einführend zum deutschen internationalen Enteignungsrecht unten § 9 I. Die 
wichtigsten monographischen Darstellungen sind Seidl-Hohenveldern, Enteignungsrecht, 
1952 (grundlegend, allerdings teilweise, besonders hinsichtlich der völkerrechtlichen 
Implikationen – Seidl-Hohenveldern war Völkerrechtler –, veraltet) und Kegel, Probleme, 
1956. Bedeutsam sind ferner die Darstellungen in den drei Großkommentaren: MüKo-
Wendehorst, 2015, Rn. 1 ff. zu Art. 46 EGBGB Anh. (bis zur 3. Auflage MüKo-Kreuzer, 
1998, Rn. 1 ff. zu Art. 38 EGBGB Anh. III mit grundlegend abweichendem Ansatz); Stau-
dinger-Mansel, 2015, Rn. 1 ff. zu Art. 43–46 EGBGB Anh. I (zuvor Staudinger-Stoll, 
1996, Rn. 196 ff. zu IntSachenR); Soergel-v.Hoffmann, 1996, Art. 38 EGBGB Anh. III 
(entspricht fast unverändert Soergel-Kegel, 1983, Rn. 794 ff. vor Art. 7 EGBGB); außer-
dem die ausführlichen Darstellungen in den Lehrbüchern v.Bar/Mankowski, IPR I, 2003, 
Rn. 130 ff. zu § 4, S. 291 ff. und Kegel/Schurig, IPR, 2004, § 23 II, S. 1098 ff. – Wichtige 
Entscheidungen ergingen zum Streit um mehrere tausend Tonnen indonesischen Rohtabak 
auf den Schiffen Ulysses, Äneas und Eumäus im Bremer Hafen (LG Bremen vom 
21.4.1959 [7 Q 13/1959], in: AWD 1959, 105 und die sehr ausführlich begründete und 
äußerst lesenswerte Entscheidung des OLG Bremen vom 21.8.1959 [1 U 159/1959, 1 U 
201/1959], in: AVR 9 [1961/62] 318, knapp zusammengefasst in: AWD 1959, 207) sowie 
zum Chile-Kupfer-Fall (LG Hamburg vom 22.1.1973 [80 O 4/73], in: AWD 1973, 163 und 
RabelsZ 37 [1973] 579; LG Hamburg vom 13.3.1974 [5 O 80/73], in: AWD 1974, 410) 
(Literatur zum Tabak- und zum Kupferfall unten § 15 I 1 Fn. 89); bedeutsam ist ferner die 
Bodenreform-I-Entscheidung des BVerfG vom 23.4.1991 (1 BvR 1170, 1174, 1175/90), 
in: BVerfGE 84, 90; umfangreiche Entscheidungssammlung zum interlokalen Enteig-
nungsrecht, auf das dieselben Grundsätze anzuwenden sind wie auf das internationale 
Enteignungsrecht, in: IzRspr 1945–1954, Nr. 353 bis 427 c und IzRspr 1954–1957, Nr. 197 
bis 239. – Repräsentativ für die sogenannten neueren Ansätze sind Behrens, Unternehmen, 
1980 (zu ihm unten § 13 IV) und MüKo-Kreuzer, 1998, Rn. 16 zu Art. 38 EGBGB Anh. III 
(zu ihm unten § 13 V); origineller, aber kaum rezipierter Ansatz bei Schulze, Recht, 1972. 
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ordnung übernommen werden? Es besteht Einigkeit, die Wirkung mancher 
Enteignungen zu übernehmen, anderer nicht. Kern des internationalen Ent-
eignungsrechts ist es damit, die Anerkennungsvoraussetzungen, vor allem ein 
räumliches Grenzkriterium, zu formulieren.  

Das internationale Enteignungsrecht kann zu dem Ergebnis kommen, die 
fremdstaatliche Umverteilung9 nachzuvollziehen. Bei einer solchen Anerken-
nung10 überträgt die deutsche Rechtsordnung das von ihr eingeräumte Recht 
so, wie zuvor der Enteignungsstaat das von ihm eingeräumte Recht übertra-
gen hat.11 Der aus der Sicht des Enteignungsstaates Enteignungsbegünstigte 
ist dann auch aus der Sicht des Anerkennungsstaates – im deutschen inter-
nationalen Enteignungsrecht immer Deutschland – Inhaber des entsprechen-
den Rechts. Man kann von der Erstreckungsfunktion des internationalen Ent-
eignungsrechts sprechen. 

Werden die privatrechtsgestaltenden Wirkungen hingegen nicht übernom-
men, verbleibt aus der Sicht der deutschen Rechtsordnung das Recht bei dem, 
der aus der Sicht des Enteignungsstaates enteignet ist. Die Rechtsordnung des 
Enteignungsstaates und die Rechtsordnung des Anerkennungsstaates gewäh-
ren dann Rechte, die, weil sie verschiedenen Rechtssubjekten zugeordnet 
sind, nicht mehr ein solches Maß an Deckungsgleichheit aufweisen, dass sie 
als einheitliche erscheinen. Es entsteht ein hinkendes Rechtsverhältnis.12 Man 
kann von der „Abwehrfunktion“ des internationalen Enteignungsrechts spre-
chen.13 Die schwierigen Ausgleichsfragen, die – wie bei jedem hinkenden 
Rechtsverhältnis – auch hier entstehen, kann man zumindest in einem weite-
ren Sinne ebenfalls dem internationalen Enteignungsrecht zuordnen.14  

Die Bezeichnung internationales Enteignungsrecht wird zu Recht kriti-
siert. Einerseits geht es nicht um das im Sinne einer Auswahl auf Enteignun-

                                                             
9 Dazu, dass der internationalenteignungsrechtliche Enteignungsbegriff nicht nur die 

Umverteilung, sondern auch Rechtsbeschränkungen umfasst, unten § 9 I 1. Der sprachli-
chen Einfachheit halber sei im Folgenden bei der Rede von Umverteilung (= Übertragung) 
oder Entziehung stets die Beeinträchtigung als Minus eingeschlossen. 

10 Näher zum Begriff der Anerkennung unten § 11 I; zur Kritik des Begriffs unten 
§ 10 II 4. 

11 Statt aller Wengler, VR II, 1964, 1133 Fn. 3.  
12 Duden, FS Raape 1948, 116; Wengler, FS Universität Berlin 1955, 305, 325; RGRK-

ders., VI/1, 1981, 48 f., 485; Beitzke, in: Schlochauer u.a. (Hrsg.), WBdVR, Bd. I, 1960, 
505; Plaßmann, JZ 1962, 18 r.Sp. (es entstehe eine „Art juristischer Relativität“, da ver-
schiedene Rechtsordnungen sich widersprechende Standpunkte einnähmen). – Siehe im 
Hinblick auf die Spaltungslehre der Gesellschaftsenteignung unten § 23 I 1 a.E.  

13 Es geht dabei jedoch nicht um eine „Abwehr“ in einem strengen Sinne, sondern der 
ausländische Akt wird schlicht nicht beachtet, vgl. unten § 4 III 2. 

14 Materiellrechtliche Ausgleichsfragen entstehen insbesondere bei Forderungsenteig-
nungen, siehe unten § 18 II 2. 



Einleitung 4 

gen anzuwendende Recht.15 Andererseits gibt es ein gleichnamiges Gebiet im 
Völkerrecht, das sich mit der völkerrechtlichen Zulässigkeit von Enteignun-
gen befasst.16 Wenn auch der Begriff des internationalen Enteignungsrechts 
nicht glücklich gewählt ist, soll er dennoch seiner großen Verbreitung wegen 
und aus Mangel an überzeugenden Gegenvorschlägen in dieser Arbeit ver-
wendet werden.17 Um den nationalen Charakter des hier behandelten Rechts-
gebietes zu betonen, kann man präziser vom deutschen internationalen Ent-
eignungsrecht sprechen. 

§ 2 Rechtfertigung der Untersuchung 
§ 2 Rechtfertigung der Untersuchung 

Rechtsprechung und Literatur beschäftigten sich mit dem internationalen 
Enteignungsrecht meist im Zusammenhang mit bedeutenden politischen Er-
eignissen wie den beiden Weltkriegen, den Dekolonisierungen, den französi-
schen Verstaatlichungen zu Beginn der 1980er Jahre, der Islamischen Revo-
lution im Iran und schließlich der Wiedervereinigung.18 Enteignungen sind 
eine typische Begleiterscheinung von Kriegen und innerstaatlichen Umwäl-
zungen. Aus der Art und Weise der Enteignungen und aus den speziellen 
Beziehungen zwischen Deutschland und den jeweiligen Enteignungsstaaten 
ist es zu erklären, dass stets die sogenannte „Abwehrfunktion“ des internatio-
nalen Enteignungsrechts stark betont wurde.19 Die Folgen dieses politischen 
und auch emotionalen Hintergrundes sind an den durch Richterrecht entstan-
denen Regeln abzulesen.20  

Die vertiefte wissenschaftliche Aufarbeitung der Problematik um fremd-
staatliche Enteignungen setzte in Deutschland erst nach dem Zweiten Welt-
krieg ein. Günther Beitzke bemängelte noch im Jahre 1948, dass eine „syste-
matische Behandlung der Enteignungsprobleme im Internationalprivatrecht 

                                                             
15 v.Bar/Mankowski, IPR I, 2003, Rn. 130 zu § 4, S. 292, die von Enteignungsrecht im 

internationalen Privatrecht sprechen, und ähnlich MüKo-Wendehorst, 2015, Rn. 1 zu 
Art. 46 EGBGB Anh., die den Begriff des internationalen Enteignungsrechts aber verwen-
de, weil er sich eingebürgert habe; vgl. auch unten § 13 II 3. 

16 Diese Begriffsverwendung etwa bei Schäfer, RIW/AWD 1998, 200 l.Sp.; zur völker-
gewohnheitsrechtlichen Zulässigkeit von Enteignungen unten § 4 I. 

17 Auch das BVerfG spricht in seiner wichtigen Entscheidung vom 23.4.1991 (1 BvR 
1170, 1174, 1175/90), in: BVerfGE 84, 90 (Bodenreform I) vom internationalen Enteig-
nungsrecht.  

18 Zur Entwicklung v.Bar/Mankowski, IPR I, 2003, Rn. 133 ff. zu § 4, S. 294 ff.; zur 
Entwicklung in Frankreich Niboyet/de Geouffre de La Pradelle, Droit, 2013, Rn. 91. Einen 
Überblick zur Geschichte der Enteignung bietet Mann, FS Hundert Jahre deutsches Rechts-
leben 1960, Bd. II, 291 ff. 

19 Zu dieser bereits § 1; zudem unten § 4 III 2. 
20 Ebenso Schricker, GRUR 1977, 441 r.Sp. 
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[...] im deutschen Schrifttum bisher zu fehlen“ scheine.21 In den Folgejahren 
erschien eine große Anzahl an Systematisierungsversuchen. Besonders die 
späteren Kölner Professoren Gerhard Kegel und Ignaz Seidl-Hohenveldern 
haben die wissenschaftliche Diskussion in der zweiten Hälfte des vergange-
nen Jahrhunderts maßgeblich mitgestaltet.22 Ihnen hat sich die Rechtspre-
chung in zahlreichen Fragen angeschlossen. Dass beide, auch aufgrund ihrer 
langen Lebens- und Schaffenszeit, Kegel zudem aufgrund der Weitergabe 
seiner Werke an namhafte Nachfolger,23 ihren Einfluss aufrechterhalten konn-
ten, war mitursächlich für die große Konstanz des geltenden Systems. 

Bedarf nun angesichts dieser Konstanz die erneute Auseinandersetzung mit 
dem internationalen Enteignungsrecht einer Rechtfertigung? Aus praktischer 
Sicht mag man geneigt sein, die Frage zu bejahen. Denn seit längerem hatten 
die deutschen Gerichte keine bedeutenden Fälle von Auslandsenteignungen 
mehr zu entscheiden. Während noch im Jahre 1963 festgestellt werden konn-
te, dass sich in „kaum einem Bereich völkerrechtlicher und kollisionsrechtli-
cher Normen [...] Änderungen so schnell wie im internationalen Enteignungs-
recht“ vollzögen,24 war der Begründungsaufwand zwei Jahrzehnte später 
schon größer. Peter Behrens begann seine kurz vor den französischen Ver-
staatlichungen25 erschienene viel beachtete Untersuchung mit den oft zitierten 
Worten: „Das Internationale Enteignungsrecht gehört zu jener Art rechtlicher 
Problemgebiete, für deren wissenschaftliche Behandlung es günstige und 
weniger günstige Zeiten gibt.“ Die Rechtswissenschaft solle „Zeiten enteig-
nungsrechtlicher Windstille zur Klärung im Grundsätzlichen nutzen.“26  

Die besagte Windstille wurde durch die Wiedervereinigung, insbesondere 
den Einigungsvertrag, nur vorübergehend durchbrochen.27 Sie ist wieder 
eingekehrt. Die internationalenteignungsrechtlichen Fragen um Enteignungen 
von Grundeigentum in der sowjetischen Besatzungszone von 1945 bis 1949 
                                                             

21 Beitzke, FS Raape 1948, 93. 
22 Siehe insbesondere Seidl-Hohenveldern, Enteignungsrecht, 1952 und Kegel, Proble-

me, 1956. 
23 Siehe Soergel-v.Hoffmann, 1996, Rn. 1 zu Art. 38 EGBGB Anh. III und 

Kegel/Schurig, IPR, 2004. 
24 So der erste Satz bei Böckstiegel, AWD 1963, 361, dessen Aufsatz allerdings fast nur 

die völkerrechtlichen Fragen behandelt; auf diese trifft der Ausspruch denn auch in beson-
derem Maße zu. 

25 Vgl. zu diesen unten § 13 VI 1. 
26 Behrens, Unternehmen, 1980, 5. Noch drastischer zu einem Teilaspekt äußert sich 

Flume, FS Mann 1977, 147: „Der Literatur ist die Spaltungstheorie inzwischen langweilig 
geworden. Eigentlich ist es erstaunlich, daß noch 1973 auf der Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für Völkerrecht von ihr gehandelt worden ist.“ 

27 Vgl. Stoll, in: Gesellschaft Osnabrück-Emsland (Hrsg.), Rechtsfragen, 1992, 
79 Fn. 7: „Wenn es aber überhaupt je gerechtfertigt war, von einer solchen ‚Windstille‘ zu 
sprechen, so haben jedenfalls der Einigungsvertrag und die durch ihn aufgeworfene enteig-
nungsrechtliche Problematik sie beendet.“  
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hat das BVerfG für die Praxis verbindlich geklärt.28 Auslandsenteignungen 
bilden seitdem kein Zentralthema der gerichtlichen Tätigkeit mehr. Im ersten 
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts haben fremde Staaten zwar weiterhin in gro-
ßem Umfang Privateigentum enteignet.29 Es gelangten aber kaum Fälle vor 
die deutschen Gerichte.30  

Die Zeit der Windstille soll denn genutzt werden. Bei näherem Hinsehen 
nämlich sind zahlreiche internationalenteignungsrechtliche Fragen trotz in-
tensiver wissenschaftlicher Bemühungen nach wie vor ungelöst.  

Dies liegt nicht zuletzt daran, dass verschiedene Rechtsbereiche zu berück-
sichtigen sind, über deren genaues Verhältnis zueinander leicht Missver-
ständnisse entstehen können, nämlich das internationale Privatrecht, unter 
Umständen ein internationales öffentliches Recht,31 das Verfassungsrecht,32 
das Investitionsrecht,33 das Völkergewohnheitsrecht,34 das Völkervertrags-
recht35 und in sehr begrenztem Umfang auch das Unionsrecht36. Angesichts 
dieser vielschichtigen rechtlichen Lage verwundert es, dass die Gerichte be-
müht sind, alle Fälle nur unter Berufung auf „das Territorialitätsprinzip“37 zu 
lösen. Die alte Vorstellung, dass diese Regel völkerrechtlich sei, ist zwar 
überwunden,38 doch wirkt sie noch nach in den stark unterkomplexen Aner-
kennungsregeln. Hier gilt es, überfällige Unterscheidungen einzuführen. 

Neben diesen nur angedeuteten beträchtlichen Unsicherheiten bei den 
Grundlagen ist insbesondere die Behandlung von Forderungsenteignungen 
gestern wie heute zweifelhaft. Noch jüngst vermied es der BGH ausdrücklich, 

                                                             
28 Vor allem BVerfG vom 23.4.1991 (1 BvR 1170, 1174, 1175/90), in: BVerfGE 84, 90 

(Bodenreform I); zudem BVerfG vom 18.4.1996 (1 BvR 1452, 1459/90 und 2031/94), 
in: BVerfGE 94, 12 (Bodenreform II) und BVerfG vom 26.10.2004 (2 BvR 955/00, 
1038/01), in: BVerfGE 112, 1 (Bodenreform III). Die politische Diskussion um die Boden-
reform haben die Entscheidungen freilich nicht zum Erliegen gebracht. 

29 Einige Beispiele für fremdstaatliche Enteignungen der letzten Jahre finden sich bei 
Berentelg, Act of State, 2010, 1 ff. m.N. 

30 Siehe aber OLG Hamburg vom 7.1.2005 (1 W 78/04) (Simbabwe, Kaffee) und eine 
ältere Streitigkeit betreffend OLG Frankfurt vom 5.4.2006 (4 U 153/02), in: BeckRS 2007, 
19085 (Jugoslawien, Devisen bei Nationalbank); interlokale Altfälle behandelten BGH 
vom 4.6.2002 (XI ZR 301/01), in: NJW 2002, 2389; BGH vom 22.3.2006 (IV ZR 6/04), 
in: NJW-RR 2006, 1091 und BGH vom 28.3.2006 (XI ZR 425/04), in: BGHZ 167, 25. 

31 Näher unten § 10 I 1, V a.E. 
32 Siehe insbesondere unten §§ 15 II, 21 II, ferner unten §§ 10 IV a.E., 15 I, III 2, 

18 I 3, 20 III. 
33 Siehe insbesondere unten § 7 III, ferner unten §§ 7–8. 
34 Siehe insbesondere unten §§ 4 I, III 1, 15 I, 16 III 2, ferner unten §§ 4 II, 15 II 3, 

III 2, 3, 21 II. 
35 Siehe unten §§ 5, 15 I, II 3, III 2, 3, 16 III 2. 
36 Siehe unten § 6. 
37 Näher unten §§ 3, 4 III 1, 9 I am Anfang. 
38 Nachweise unten § 4 II Fn. 19 f. 
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sich festzulegen.39 Dies ist misslich, weil fremdstaatliche Forderungsenteig-
nungen die Gerichte ungleich häufiger beschäftigen als Enteignungen dingli-
cher Rechte. Klammert man einmal die (freilich höchst bedeutsamen) Fälle 
der Enteignungsanerkennung nach der Bodenreform40 und der Anerkennung 
von Aneignungsrechtsenteignungen41 aus, steht die Bedeutung von Enteig-
nungen dinglicher Rechte zur Bedeutung von Forderungsenteignungen bes-
tenfalls in einem Verhältnis von 1 zu 50.42  

Unsicherheiten zeigen sich auch bei Gesellschaftsenteignungen.43 In der 
lebhaften Diskussion um die Anerkennung der französischen Verstaatlichun-
gen zu Beginn der 1980er Jahre44 waren es gerade die früher ad hoc entwi-
ckelten Grundsätze, deren Anwendung auf die aus rechtsstaatlicher Sicht 
einwandfreien Maßnahmen eines befreundeten Staates Schwierigkeiten berei-
tete und das alte System in Frage stellte. Die angesprochene Konstanz begann 
ihre Schatten zu werfen. Sie erwies sich als Stärke und Schwäche zugleich. 
Das überkommene System erhob und erhebt noch heute Anspruch auf umfas-
sende Geltung, obgleich es stark durch die Nachkriegsstimmung geprägt und 
auf Enteignungen dinglicher Rechte zugeschnitten ist. Notwendige Nachbes-
serungen und Paradigmenwechsel blieben aus. 

§ 3 Ziel und Gang der Darstellung 
§ 3 Ziel und Gang der Darstellung 

Die Arbeit möchte nun aber nicht ohne Not mit allem Hergebrachten brechen 
und einen völlig neuen Weg beschreiten. Das internationale Enteignungsrecht 
ist kein neu entdecktes Land, das es nach eigenen Vorstellungen in einer 
                                                             

39 BGH vom 4.6.2002 (XI ZR 301/01), in: NJW 2002, 2390 f. (interlokal) und BGH 
vom 22.3.2006 (IV ZR 6/04), in: NJW-RR 2006, 1093 f. (interlokal). – Eingehend zur 
Forderungsenteignung unten §§ 17–19, 24 II 2. 

40 Vgl. BVerfG vom 26.10.2004 (2 BvR 955/00, 1038/01), in: BVerfGE 112, 4 f. (Bo-
denreform III): „Aus dem enteigneten Grundbesitz wurde ein Bodenfonds von rund 
3,22 Mio. ha Land gebildet. Der Bodenfonds umfasste damit rund ein Drittel der gesamten  
bodenwirtschaftlichen Nutzfläche der nachmaligen DDR. Aus dem Bodenfonds wurden 
2,1 Mio. ha Land in Grundstücken an landlose oder landarme Bauern, Landarbeiter, 
Flüchtlinge und Umsiedler verteilt [...]“. 

41 Hier geht es um den wirtschaftlich wichtigen Handel mit Rohstoffen, vgl. insbeson-
dere OLG Bremen vom 21.8.1959 (1 U 159/1959, 1 U 201/1959), in: AVR 9 (1961/62) 
318 (Indonesien, Tabak) und LG Hamburg vom 22.1.1973 (80 O 4/73), in: AWD 1973, 
163 (Chile, Kupfer); auch hier herrscht Unsicherheit, siehe näher unten §§ 11 III 1, 
12 I 1 a.E., 15 I 1, 16 III 2, 3. 

42 Siehe etwa zum interlokalen Recht die Übersicht zu IzRspr 1945–1953, Nr. 5 bis 9, 
353 bis 427 c und IzRspr 1954–1957, Nr. 197 bis 239.  

43 Siehe zum Begriff der Gesellschaftsenteignung unten § 21 I; zur Behandlung fremd-
staatlicher Gesellschaftsenteignungen unten §§ 21–23, 24 II 4. 

44 Zu diesen unten § 13 VI 1. 


